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Anmeldung der Jugendkorbinianswallfahrt 2025
vom 14.- 15.11.2025, Veranstalter: Kath. Pfarrkirchenstiftung Hl. Geist Pullach
(Dies ist die Anmeldung für die Wanderung zum Jugendfestival und nicht für das Festival selbst!Die Anmeldung hierfür liegt bei.)

Anmeldeschluss für die Jugendkorbinianswallfahrt 2025 ist der 07.11.25
Die Anmeldungen sind in den Jugendgruppen persönlich abzugeben oder in den Briefkasten derPfarrjugend (am Geländer unter dem Schaukasten Parkstr. 9) einzuwerfen.
Reisebeschreibung:
Die Diözesane Jugendwallfahrt findet traditionell auf dem Domberg in Freising statt.Wir wandern zu diesem Anlass am Freitag, den 14.11.25, und Samstag, den 15.11.25,gemeinsam von Pullach i. Isartal an der Isar entlang nach Freising.

Reiseplanung:
· Wir treffen uns am Freitag, den 14.11.25, um 15:30 Uhr vor der Kirche Hl.Geist(Parkstr. 9, Pullach i. Isartal)
· Von dort aus laufen wir gemeinsam zur Tramstation Großhesseloher Brücke (ca. 5km)
· Hier steigen wir in die Trambahnlinie 25 und fahren bis zum Max-Weber-Platz.
· Vom Max-Weber-Platz laufen wir durch den Englischen Garten bis zum Pfarrheim St. Albert(Situlistraße 81, 80939 München) (ca. 6km), wo wir die Nacht verbringen dürfen.
· Am nächsten Morgen (Samstag, der 15.11.25) gehen wir um ca. 7:30 Uhr weiter RichtungFreising (ca. 30km).
· Die geplante Ankunft am Domberg ist ca. 15 Uhr
· In Freising erwartet uns

o 16:00 bis 17:00 Uhr Gottesdienst im Dom
o 17:30 bis 22:00 Uhr Jugendfestival

· Im Anschluss fahren wir, wenn sich genug freiwillige Fahrer ergeben (siehe unten) inFahrgemeinschaften, oder alternativ mit dem ÖPNV, zurück Pullach, um dasÜbernachtungsgepäck an der Hl. Geist Kirche abzuholen. Aufgrund der ungünstigenBahnverbindung können wir nicht der Abschlussveranstaltung des Festivals beiwohnen,wenn sich keine Fahrgemeinschaften ergeben.Alle, die in jedem Fall mit dem ÖPNV fahren wollen (siehe unten) werden das auch inBegleitung von Leitenden tun können.
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Wichtige Hinweise:
· Es wird Brotzeit/Proviant für den 14.11.25 empfohlen.
· Für das Abendessen am 14.11.25 sowie am 15.11.25 das Frühstück, Proviant undAbendessen am 15.11.25 ist gesorgt.
· Das Gepäck muss nicht getragen werden, sondern wird mit dem Auto nach St. Albertgebracht und von dort auch wieder zurück in die Pfarrjugendräume Hl. Geist transportiert.Dennoch ist ein Tagesrucksack für Trinkflasche, Proviant und wetterfeste Kleidungnotwendig!
· Da wir zumindest Teile der Strecke im Dunkeln gehen werden, muss eine Taschenlampemitgenommen werden.
· Es muss nicht die gesamte Strecke komplett mitgelaufen werden (siehe unten!)
· Da wir auch den ÖPNV nutzen werden, müssen vorhandene ÖPNV Abo-Tickets(siehe unten) mitgenommen werden.
· Wir werden am Samstag, den 15.11.25, erst nach 23 Uhr wieder an der Hl. GeistKirche in Pullach i. Isartal sein. Das gilt sowohl für die Fahrgemeinschaften, als auch für dieLeute, die mit dem ÖPNV fahren
· Für Verpflegung, Übernachtung und eine Wallfahrts-Tasse erheben wir einenBeitrag von 15€, welche die Teilnehmenden am 14.11.25 in bar bei derGruppenleitung (Marie-Pauline Meyer) abgeben müssen.
· Damit die Rückfahrt mit den Fahrgemeinschaften funktioniert, zur Absprache gegebenfallsunten E-Mail und vorzugsweise Telefonnummer angeben. Die Absprache findetunverzüglich nach Anmeldeschluss mit Przemek Spangenberg statt.

Hiermit melde ich ...
Vorname, Name: ___________________________________________________________
Geburtsdatum: ______________________________________________________________
Straße, PLZ und Ort: _________________________________________________________
E-Mail Adresse: _____________________________________________________________
Notfall-Telefonnummer: _______________________________________________________
…mich für die o.g. Wallfahrt der Pfarrkirchenstiftung Hl. Geist, Parkstr. 9, 82049Pullach verbindlich an und erkläre Folgendes:

Ich bin in der Lage, die gesamten 41 km (Freitag und Samstag) komplett mitzugehen.
Ich möchte nur am Freitag komplett mitgehen und Teile der Abschnitte am Samstagmit einem Teil der Gruppe mit dem ÖPNV absolvieren.
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Ich besitze ein ÖPNV Abo (z.B. Schülerticket, Deutschlandticket, etc.) folgender Art:
___________________________________________________________________
Ich habe besondere Anliegen (z.B. Ernährungsweise):
___________________________________________________________________

Am Samstag um 22:00 Uhr komme ich vom Dom heim, indem ich...
nach organisatorischer Absprache meiner Erziehungsberechtigtenmit Przemek (Tel.: 01522 8258456, mail: spangenberg.przemek@gmail.com)bei meinen Eltern oder jemand anderem mitfahre.Meine Eltern können insgesamt ___ Personen mitnehmen.Eine Erziehungsberechtigter ist für die Absprache zur Rückfahrt erreichbar unter:
Tel:____________________________________________
E-Mail:__________________________________________________
in Begleitung von Leitern mit dem ÖPNV fahre.

Bezüglich der “Einverständniserklärung - Teilnahme an Jugendkorbinian”:
Ich habe die “Einverständniserklärung - Teilnahme an Jugendkorbinian”wahrgenommen und verstehe, dass meine Anmeldung zur Wallfahrt nur dann gültigist, wenn beide Anmeldungen zur oben genannten Frist vollständig ausgefüllt undunterschrieben vorliegen.
Meine Angaben bezüglich Allergien, Medikamenten, etc. können von der„Einverständniserklärung - Teilnahme an Jugendkorbinian” übernommen werden.

Es besteht Einverständnis mit
– den allgemeinen Reisebedingungen (siehe Anhang unten),– der EDV-technischen Speicherung und Nutzung meiner persönlichenDaten für Zwecke der Veranstaltungsverwaltung (siehe “Einverständniserklärung -Teilnahme an Jugendkorbinian” der offiziellen Veranstalter des Jugendkorbinian2025).

Ich erkläre die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Falls sich nach dem Ausfüllen
Änderungen ergeben, teile ich dies dem Veranstalter unverzüglich schriftlich mit.
____________________________________________________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift, bei Minderjährigen: aller Erziehungsberechtigten)
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Infos & Packliste Jugendkorbinian 2025:
Bitte bringt den Beitrag von 15€ am 14.11.25 zum Treffpunkt mit und gebt ihn bei Marie-Pauline Meyer ab.

Packliste - zum Wandern / Tagesbedarf:
- Wanderrucksack & Regenüberzug
- Brotzeit für den 15.11.25
- Wasserflasche
- Taschenlampe
- MVG-Ticket (o.ä.)
- Taschengeld
- Wanderschuhe (oder festes und bequemes Schuhwerk)
- Wetterfeste Kleidung: Regenjacke, Cape etc.
- Warme Kleidung: Pulli, dicke Socken, Mütze, Schal – im November kann es kaltwerden!

Packliste - zum Schlafen / Übernachtungsbedarf:
- Schlafanzug
- Hygieneartikel (Zahnbürste, Zahnpasta, Deo, etc.)
- Schlafsack
- Isomatte
- Frisches Paar Socken
- Frische Unterhose
- Frische Klamotten
- Blasenpflaster
- Benötigte Medizin (z.B. Ibuprofen, Aspirin)

Wir freuen uns auf euch!



Reisebedingungen kirchlicher Stiftungen, insbesondere von Pfarreien und pfarrlichen Gruppen,
im Bereich der Erzdiözese München und Freising
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird, ohne dass damit eine Wertung vorgenommen wird, auf die gleichzeitige
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten – mit
Ausnahme solcher für Kleriker – gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
1. Leistungen

Inhalt und Umfang der vom Veranstalter geschuldeten Leistungen ergeben sich aus der jeweiligen
Programmbeschreibung. Unternehmungen, die im Rahmen der Programmbeschreibung ausdrücklich
selbstständig für die Teilnehmer ermöglicht werden und nicht im Reisepreis enthalten sind, können auf
eigenes Risiko, eigene Kosten, eigenverantwortlich und ohne Aufsicht der entsprechenden
Aufsichtspersonen des Veranstalters durchgeführt werden.

2. Leistungsänderung
a) Änderungen oder Abweichungen einzelner Leistungen von der Programmbeschreibung, die

nach Vertragsabschluss notwendig werden und die vom Veranstalter nicht wider Treu und
Glauben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen
nicht erheblich sind und den gesamten Zuschnitt der Veranstaltung nicht beeinträchtigen.
Der Veranstalter ist berechtigt, Veranstaltungen abzusagen, sofern wesentliche
Programminhalte nicht gewährleistet werden können. Die Teilnehmer werden unverzüglich
informiert, bereits geleistete Zahlungen werden erstattet. Weitergehende Ansprüche
bestehen nicht. Vor Beginn der Veranstaltung ist der Veranstalter verpflichtet, den
Teilnehmer über Leistungsänderungen oder Abweichungen unverzüglich in Kenntnis zu
setzen.

b) Anpassungen des Reisepreises bleiben für den Fall vorbehalten, dass sich die
Beförderungskosten und/oder Abgaben für bestimmte Leistungen, wie beispielsweise
(Flug-)Hafengebühren, ändern und zwischen Vertragsschluss (Zugang der
Reisebestätigung beim Teilnehmer) und dem vereinbarten Reisetermin mehr als vier
Monate liegen. Die Anpassung des Reisepreises wird insoweit erfolgen, als sich die
Änderung der Beförderungskosten und/oder Abgaben für bestimmte Leistungen pro
Person bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt. Sie muss unverzüglich, spätestens
20 Tage vor Reisebeginn erfolgen. Anpassungen nach diesem Zeitpunkt sind unzulässig.
Bei Preiserhöhungen von mehr als 5% des Gesamtreisepreises kann der Teilnehmer
innerhalb einer Woche nach der Mitteilung der Preisanpassung kostenlos zurücktreten.
Weitergehende Ansprüche bestehen in diesem Fall nicht.

3. Rücktritt durch den Teilnehmer
Ein Rücktritt vor Beginn der Veranstaltung ist jederzeit möglich. Maßgeblicher Zeitpunkt ist der Zugang der
Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Dem Teilnehmer wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.
Tritt der Teilnehmer zurück oder nimmt er nicht an der Veranstaltung teil, so steht dem Veranstalter eine
Entschädigung für die getroffenen Vorkehrungen und für seine Aufwendungen zu. Bei der Berechnung der
Entschädigung sind gewöhnlich ersparte Aufwendungen durch anderweitige Verwendung der Leistung zu
berücksichtigen. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Teilnahmegebühr pro Person und beträgt
bis zum 31. Tag vor Veranstaltungsbeginn 15% der Teilnahmegebühr,

25% der Teilnahmegebühr,vom 30. bis zum 22. Tag vor Veranstaltungsbeginn
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vom 21. bis zum 16. Tag vor Veranstaltungsbeginn
vom 15. bis zum 09. Tag vor Veranstaltungsbeginn
vom 08. bis zum 02. Tag vor Veranstaltungsbeginn
sowie

35% der Teilnahmegebühr,
50% der Teilnahmegebühr,
65% der Teilnahmegebühr

ab 1 Tag vor Veranstaltungsbeginn und bei Nichtteilnahme
80% der Teilnahmegebühr.

Der Teilnehmer kann nachweisen, dass durch den Rücktritt oder den Nichtantritt keine oder wesentlich
geringere Kosten entstanden sind als die verlangte Pauschale. Der Abschluss einer
Reiserücktrittsversicherung wird dringend empfohlen.
Der Teilnehmer kann eine Ersatzperson benennen, die der Veranstalter nach freiem Ermessen ablehnen
oder dessen Teilnahme er von der Bezahlung der Teilnahmegebühr sowie etwa entstandener Mehrkosten
abhängig machen kann.
Das gesetzliche Recht zur Benennung einer Ersatzperson nach § 651b BGB bleibt unberührt. Der
Veranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser den besonderen
Teilnahmeerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche
Anordnungen entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der Teilnehmer dem
Veranstalter als Gesamtschuldner für die Teilnahmegebühr und die durch den Eintritt des Dritten
entstehenden Mehrkosten.

4. Ausschluss
Der Teilnehmer ist entsprechend der jeweiligen Programmbeschreibung und der inhaltlich-thematischen
Zielsetzung der Angebote zur Mithilfe und Mitgestaltung verpflichtet. Dies gilt auch für Vor- und
Nachbereitungsveranstaltungen. Die Anweisungen und Verbote der Veranstaltungsleiter bzw. der Aufsichts-
und Begleitpersonen sind zwingend zu beachten. Der Teilnehmer kann von der Veranstaltung
ausgeschlossen und gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Personensorgeberechtigten auf eigene
Kosten zurückbefördert werden, wenn er ungeachtet einer Abmahnung der Aufsichtspersonen des
Veranstalters den Reiseverlauf nachhaltig stört oder sich dergestalt verhält, dass ein sofortiger Abbruch des
Aufenthaltes gerechtfertigt ist; dies insbesondere, wenn der Teilnehmer sich wiederholt oder in
schwerwiegender Weise den Anweisungen und Verboten der Veranstaltungsleiter bzw. der Aufsichts- und
Begleitpersonen widersetzt oder gegen geltendes Recht verstößt (Drogen-, insbesondere auch Tabak-, und
Alkoholkonsum, Diebstahl u.a.). Schließt der Veranstalter danach einen Teilnehmer aus, so behält er den
Anspruch auf die Teilnahmegebühr; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch
genommenen Leistungen erlangt. Insoweit obliegt dem Teilnehmer die Beweislast.

5. Außergewöhnlicher Umstände
Wird die Veranstaltung infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt im Sinne des §
651j BGB erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der Veranstalter als auch
der Teilnehmer den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann der Veranstalter für die bereits
erbrachten oder zur Beendigung der Veranstaltung noch zu erbringenden Leistungen eine angemessene
Entschädigung verlangen. Weiterhin ist der Veranstalter verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu
treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung vorsieht, den Teilnehmer zurückzubefördern.
Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die
Mehrkosten dem Teilnehmer zur Last.
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6. Gewährleistung
a) Wird die Veranstaltung nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Teilnehmer Abhilfe

verlangen. Der Veranstalter kann die Abhilfe verweigern, wenn sie unverhältnismäßigen
Aufwand erfordert. Der Veranstalter kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass er eine
gleichwertige Ersatzleistung erbringt

b) Für die Dauer einer nichtvertragsgemäßen Erbringung der Leistung kann der Teilnehmer
eine entsprechende Herabsetzung der Teilnahmegebühr verlangen. Diese ist in dem
Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Abschlusses des Vertrages der Wert
der Veranstaltung in mangelfreiem Zustand zu dem tatsächlichen Wert gestanden haben
würde. Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Teilnehmer unterlässt, den Mangel
unverzüglich bei dem jeweils verantwortlichen Leiter der Veranstaltung anzuzeigen (vgl. d).

c) Wird eine Veranstaltung infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der
Veranstalter innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Teilnehmer im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem
Teilnehmer die Teilnahme an der Veranstaltung infolge eines Mangels aus wichtigem, dem
Veranstalter erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die
Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder vom Veranstalter
verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrags aus einem wichtigen
Grund, den der Veranstalter zu vertreten hat, gerechtfertigt ist. Der Teilnehmer schuldet
dem Veranstalter den auf die nicht in Anspruch genommenen Leistungen entfallenden Teil
der Teilnahmegebühr.

d)

e)

Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden und gering zu
halten und dem Schadenseintritt entgegenzuwirken. Der Teilnehmer ist insbesondere
verpflichtet, seine Beanstandung vor Ort unverzüglich den Betreuungspersonen des
Veranstalters zur Kenntnis zu geben und Abhilfe zu verlangen.
Etwaige Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Veranstaltung hat der

Teilnehmer innerhalb eines Monats nach vertraglich vorhergesehener Beendigung der
Veranstaltung schriftlich gegenüber dem Veranstalter,

Kath. Pfarrkirchenstiftung Hl. Geist, 82049 Pullach,
geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Teilnehmer Ansprüche nur geltend machen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert wurde. Ansprüche des
Teilnehmers verjähren nach einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die
Veranstaltung dem nach Vertrag nach enden sollte. Der Ausschluss von Ansprüchen und die
Verjährungsfristen gelten für Ansprüche jeglicher Art auch aus unerlaubter Handlung.

7. Haftung
Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf die dreifachen
Teilnahmegebühr beschränkt, soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
herbeigeführt wird, oder soweit der Veranstalter für einen dem Teilnehmer entstehenden Schaden allein
wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. Die Haftung für Sachschäden bei
deliktischer Haftung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf die Höhe des
dreifachen Reisepreises beschränkt. Der Veranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im
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Zusammenhang mit Leistungen, die lediglich vermittelt werden und die in der Programmbeschreibung
ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet werden.
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Versicherungen
Der Veranstalter unterhält eine Reiseveranstalterhaftpflichtversicherung, deren Umfang beim Veranstalter
eingesehen werden kann. Für weitere Versicherungen sind die Teilnehmer selbst verantwortlich,
insbesondere zur Deckung von Rückführungskosten im Falle der Krankheit sowie für den Fall des Rücktritts
von der Veranstaltung.
Mitteilungspflichten

Der Veranstalter ist rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung über Krankheiten oder Gebrechen bzw. sonstige
erhebliche Umstände mit Auswirkungen auf die Veranstaltungsteilnahme zu informieren. Eine Teilnahme erfolgt auf
eigenes Risiko.
10. Einverständniserklärung betreffend minderjährige Teilnehmer

Die Personensorgeberechtigten erklären sich mit der Anmeldung bei Krankheit oder Unfällen mit ärztlicher
Behandlung ihrer minderjährigen Kinder einverstanden, sofern die vorherige Zustimmung nicht rechtzeitig
eingeholt werden kann. In Notfällen gilt dieses Einverständnis auch für chirurgische Eingriffe, sofern diese
nach dem Urteil des Arztes für unbedingt notwendig erachtet werden und die vorherige Zustimmung der
Personensorgeberechtigten nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Im Falle von übertragbaren Krankheiten
gemäß dem Infektionsschutzgesetz ist eine Teilnahme nicht erlaubt. Treten derartige Krankheiten während
einer Veranstaltung auf, müssen die Teilnehmer auf eigene Kosten zurückgeschickt werden, falls nicht eine
andere Unterbringung ärztlich angeordnet wird.

11. Nutzungsrechte
a)

b)

Die im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung erhobenen persönlichen
Daten dürfen für Zwecke der Veranstaltungsverwaltung gespeichert und genutzt werden.

Fotos und Videoaufnahmen, die während der Veranstaltung entstehen, dürfen vom
Veranstalter zeitlich unbefristet und unentgeltlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit
verwendet werden. Dies gilt für jede Form der Verwendung, insbesondere auch in Print-
und Online-Medien.

12. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrags hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten
Vertrags zur Folge. Rechtsunwirksame Bestimmungen werden unter Berücksichtigung von Treu und
Glauben durch rechtswirksame Bestimmungen ersetzt, die dem Ziel und Zweck der rechtsunwirksamen
Regelungen am nächsten kommen. Entsprechendes gilt für Regelungslücken.

Stand der Teilnahmebedingungen: 11.01.2016
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Diese Einverständniserklärung erhält die Gruppenleitung und verbleibt bei ihr. 
Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass meine Tochter/mein 
Sohn mit der oben genannten Pfarrei/Pfarrverband/Gruppe/Jugendverband an der 
diözesanen Jugendwallfahrt „Jugendkorbinian“ am _________________ teilnimmt.

Name / Vorname des Kindes:

Geburtsdatum: 

Adresse:

Telefon:

Die Aufsichtspflicht wird dabei von folgender Gruppenleitung übernommen: 

Name / Vorname der Gruppenleitung:

Telefonnummer der Gruppenleitung:

Weitere Gruppenleitungen sind:
● Wir erlauben hiermit die Teilnahme an Wallfahrt, Gottesdienst und Jugendfestival. Weitere 

Informationen unter JUGENDKORBINIAN.de und über ihre Gruppenleitung.
● Mein Kind kann sich nach Absprache mit den Gruppenleitungen frei auf dem Gelände des 

Domberg Freising bewegen.
● Die Regeln und Anweisungen der Verantwortlichen sind zu beachten und einzuhalten.
● Wir/Ich sind/bin mit der EDV-technischen Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe der 

Anmeldedaten zum Zweck der Teilnahme an der Veranstaltung Jugendkorbinian 
einverstanden.

Mein Kind ist in der Lage die           km der Wallfahrt in der Gruppe zu gehen. 
Bestehen Einschränkungen, Krankheiten, Allergien, Unverträglichkeiten des Kindes oder
ggf. Medikamente, die eingenommen bzw. verabreicht werden müssen?         Ja          Nein
Wenn ja, welche?

Kontakt für den Notfall/Telefon:

Ich erkläre die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und informiere über Änderungen.

Ort, Datum	

Unterschrift des Teilnehmers/

	


der Teilnehmerin

Einverständniserklärung 
Teilnahme an Jugendkorbinian
Wallfahrt – Gottesdienst – Jugendfest

Pfarrei, Pfarrverband, Gruppe, Jugendverband

Unterschrift des/der 
Personensorgeberechtigten 


	Pfarrei Pfarrverband Gruppe Jugendverband: Pfarrverband Pullach-Großhesselohe, Pfarrjugend Heilig Geist
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